
369 Sachregister

- von Ordw., die durch ABI oder 
Staatsanwalt festgestellt werden 
8 18(2)

- von Ordw. im allgemeinen 
8 18(1)

- von Ordw. im Steuer-, Abgaben-, 
Preis- und Sozialversicherungs
recht 8 18(3)

- von Verfehlungen 7 1 (3) 
Anwendung der - -fristen der Straf

verfolgung 2 5
Ausschluß der - für Verbrechen 

gegen den Frieden, die Mensch
lichkeit und die Menschenrechte 
und Kriegsverbrechen 1 84 

Einstellung des Ordstrv. bei - 
8 25 (2)

Hemmung der - bei Übergabe an 
gesellschaftliche Gerichte 
8 32(2)

Hemmung der - während Überprü
fung durch Staatsanwalt 
8 27 (2)

Ruhen der - der Strafverfolgung 
1 83 

Verkehr
—gefährdung durch Trunkenheit 

1 200
- mit Wasserfahrzeugen auf Bin

nengewässern 10 Anl. 1 Z. 58
Angriffe auf das —wesen 1 198 
Begriff des schweren - -Unfalls 

1 196(3)
Brandstiftung in - -einrichtungen 

1 185
Herbeiführung eines schweren - 

-unfalls 1 196 bis 198 (2) 
pflichtwidriges Verhalten nach - 

-unfall 1 199 
Störungen im Nachrichten- - 

1 204
Verletzung der Vorschriften über 

die Sicherheit im Funk- - 1 205

Verkehrsmittel
Hausfriedensbruch in - 12 6 

Verkehrswesen
Blutalkoholuntersuchung und 

zwangsweise Vorführung bei 
Ordw. im - 8 24 (5) 

Verkürzung
- der Aberkennung staatsbürger

licher Rechte 1 58 (3)
- der Aufenthaltsbeschränkung 

1 52(2)
- des Entzugs der Fahrerlaubnis 

1 54 (3)
- des Tätigkeitsverbots 1 53 (6)
- von Steuern, Abgaben und 

anderen Abführungen an den 
Staatshaushalt und Beiträgen zur 
Sozialpflichtversicherung 1 176

Verlagslizenzen
Erteilung von - für die Herausgabe 

kartographischer Erzeugnisse 
10 Anl. 1 Z. 60 

Verlassen
- der DDR 1 213
- einer Truppe oder Dienststelle 

1 254
- eines Schiffes, Bootes 1 265 (2)
- in hilfloser Lage 1 120 (1) 

Verleitung
- von Kindern und Jugendlichen 

zum Alkoholgenuß und -miß
brauch 18 7 (3) 1 147

- zu asozialer Lebensweise von 
Kindern oder Jugendlichen
1 145

- zu einer falschen Aussage 1 230 
Verletzung

- der Obhutspflicht 1 120
- der Pflicht zur Hilfeleistung 

1 119
- der Preisbestimmungen 1 170
- der Rechte der Parlamentäre 

1 93 (1) 282
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